
Montag, 8. Dezember 2025   
Ausgabe 234
ru.muenchen.de
Als Newsletter oder Push-Nachricht 

unter muenchen.de/ru-abo

Herausgeber: Presse- und Informationsamt der Landeshauptstadt München
Verantwortlich für den Inhalt: Stefan Hauf, Druck: Stadtkanzlei, Gemeinsame Anschrift: Rathaus, Marienplatz 8, 80313 
München, Telefon 2 33-9 26 00, Telefax 2 33-2 59 53, presseamt@muenchen.de, www.muenchen.de/rathaus

RathausUmschau

Inhaltsverzeichnis
Terminhinweise für Medien	 2
Bürgerangelegenheiten	 4
Meldungen	 4
	› Jugendversammlung in Berg am Laim	 4
	› Wertstoffhöfe und Halle 2 schließen am Donnerstag frühzeitig	 4
	› Neuer Stand „Tante Lilibeth“ auf dem Elisabethmarkt	 4
	› Online-Infoabend zum Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude	 5
	› Veranstaltungen des NS-Dokumentationszentrums	 5
	› Filmmuseum lädt ein zum Zuschauerkino	 6
Antworten auf Stadtratsanfragen	 7

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat	
Pressemitteilungen städtischer Beteiligungsgesellschaften	



Rathaus Umschau
8.12.2025, Seite 2

Terminhinweise für Medien

Wiederholung
Dienstag, 9. Dezember, 10 Uhr, Saal des Kreisverwaltungsreferats, 
Ruppertstraße 11
Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Rettungszweckverban-
des München. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen unter anderem 
die Feststellung der Jahresrechnung zum Haushalt 2023, die Vorlage der 
Jahresrechnung 2024, der Haushaltsplan 2026 und ein Bericht des Ärztli-
chen Leiters Rettungsdienst.

Wiederholung
Dienstag, 9. Dezember, 12 Uhr, Max-Joseph-Platz
Oberbürgermeister Dieter Reiter, Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Eh-
bauer, Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk, Mobi-
litätsreferent Georg Dunkel und der Generalkonservator des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege Prof. Mathias Pfeil geben den umgestalte-
ten Max-Joseph-Platz für die allgemeine Nutzung frei. Das Baureferat hat 
den Platz in Abstimmung mit dem Landesdenkmalrat seit August 2024 
umgestaltet und die Aufenthaltsqualität erhöht.
Achtung Redaktionen: Der Termin ist für Fotograf*innen geeignet.

Wiederholung
Dienstag, 9. Dezember, 18 Uhr, Salvatorplatz (Rückseite Literaturhaus)
Zur Eröffnung des Denkmals für die Familie Mann sprechen Stadtrat David 
Süß (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste – Volt) in Vertretung des Oberbür-
germeisters, Kulturreferent Marek Wiechers und der Künstler Albert Coers. 
Die Leiterin des Literaturhauses München, Tanja Graf, begrüßt die Gäste.

Wiederholung
Dienstag, 9. Dezember, 18 Uhr, Festsaal im Alten Rathaus
Stadtrat Manuel Pretzl (Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE Wähler) zeich-
net in Vertretung des Oberbürgermeisters gemeinsam mit Stadtdirektor 
Thomas Rehn die privaten und öffentlich-rechtlichen Preisträger*innen des 
Fassadenwettbewerbs 2025 aus. Der Preis wird vom Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung ausgelobt. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch 
der Denkmalpreis 2025 der Baudenkmal-Stiftung München – Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz vergeben.
Achtung Redaktionen: Aus Kapazitätsgründen ist lediglich eine Teilnahme 
von geladenen Gästen und Vertreter*innen der Presse möglich.
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ativen und Programme zeigen, wie vielfältig, kreativ und innovativ das En-
gagement von Unternehmen sein kann.
Achtung Redaktionen: Die Veranstaltung mit Gästen aus Wirtschaft, Po-
litik, Wissenschaft und dem gemeinnützigen Sektor ist auch als Foto- und 
Interviewtermin geeignet.

Bürgerangelegenheiten

Montag, 15. Dezember, 18.45 Uhr, Kultur- und Bürgerhaus „Pelkoven-
schlössl“, Moosacher St.-Martins-Platz 2 (Zugang ist rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 10 (Moosach). Zu Beginn der Sitzung fin-
det eine Bürgersprechstunde statt.

Meldungen

Jugendversammlung in Berg am Laim
(8.12.2025) Am Freitag, 12. Dezember, findet von 16.30 bis 18.30 Uhr die 
Jugendversammlung in Berg am Laim im Kinder- und Jugendtreff Zeugner-
hof, Josephsburgstraße 10, statt. Veranstaltet wird die Versammlung vom 
Bezirksausschuss 14 und dem Kinder- und Jugendrathaus, angesiedelt bei 
Bürgermeisterin Verena Dietl. Eingeladen sind alle Jugendlichen aus Berg 
am Laim. Sie können ihre Ideen und Anregungen direkt in die Stadtverwal-
tung einbringen. Die Versammlung wird mit jugendgerechten Methoden 
im Rahmen eines Workshops stattfinden. Im Anschluss lädt das Kinder- 
und Jugendrathaus zum gemeinsamen Pizzaessen ein.

Wertstoffhöfe und Halle 2 schließen am Donnerstag frühzeitig
(8.12.2025) Am Donnerstag, 11. Dezember, schließen alle Wertstoffhöfe 
des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) sowie die Halle 2, das Ge-
brauchtwarenkaufhaus der Stadt an der Peter-Anders-Straße 15, und der 
Halle 2 Pop-up Store, Hohenzollernstraße 76, aus betrieblichen Gründen 
bereits um 15 Uhr.

Neuer Stand „Tante Lilibeth“ auf dem Elisabethmarkt
(8.12.2025) Mitte Januar eröffnet am Elisabethmarkt in Schwabing der 
neue Stand „Tante Lilibeth“, der sich als erster rein glutenfreier Marktstand 
der Stadt auf hochwertige Produkte für Menschen mit Zöliakie und Glu-
tenunverträglichkeit sowie für bewusst Glutenverzichtende spezialisiert. 



Rathaus Umschau
8.12.2025, Seite 5

Wer einen Ausblick auf das Angebot möchte: Von 11. bis 13. Dezember und 
von 18. bis 20. Dezember gibt es einen Weihnachts-Pop-up-Stand am Elisa-
bethmarkt von „Tante Lilibeth“ mit frischen Waffeln, heißer Schokolade und 
Hot Aperol sowie eine Plätzchen-Bar.
Angeboten werden zu 100 Prozent glutenfreie Lebensmittel für das Ko-
chen zu Hause oder zum Sofortverzehr – von Brot, Mehlen, Saucen, Des-
serts und Getränken bis zu Snacks, Kuchen, belegten Broten und Suppen. 
Die Gründerin möchte hier sorgfältig ausgewählte Produkte vereinen, die 
man nicht an jeder Ecke findet. Der Name ist eine Hommage an ihre Groß-
tante, die einst einen Tante-Emma-Laden führte und damit den Wunsch 
nach einem eigenen Laden prägte.
Kira Weißbach, Zweite Werkleiterin der Märkte München: „Ich freue mich 
über die baldige Eröffnung des Standls ‚Tante Lilibeth‘. Der Name passt 
wunderbar zum Elisabethmarkt und das Sortiment ist einzigartig auf un-
seren Lebensmittelmärkten. Gute glutenfreie Produkte sind nicht immer 
leicht zu finden.“

Online-Infoabend zum Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude
(8.12.2025) Das Bauzentrum München lädt am Donnerstag, 11. Dezember, 
18 Uhr, ein zum Online-Infoabend „Münchner Förderprogramm Klimaneut-
rale Gebäude – wie wird im neuen Jahr gefördert?“. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://t1p.de/rkfa2.
Das Münchner Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude startet mit einer 
neuen, sozial ausgerichteten Fördersystematik ins Jahr 2026. Neuerungen 
gibt es bei energetischen Sanierungen, hier gibt es Zuschläge für Mehr-
familienhäuser, für Gebäude mit besonders schlechter Energieeffizienz-
klasse im Ausgangszustand oder für Gebäude in speziellen Wohngebieten. 
Wie bisher werden ein Heizungstausch oder Stecker-Solargeräte gefördert. 
Carolin Kokolsky vom Referat für Klima- und Umweltschutz bietet einen 
umfangreichen Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten und geht 
speziell auf die ab 2026 geltenden Neuerungen ein.
Weitere Informationen unter muenchen.de/bauzentrum und veranstaltun-
gen.muenchen.de/bauzentrum.

Veranstaltungen des NS-Dokumentationszentrums
(8.12.2025) Das NS-Dokumentationszentrum München lädt zu folgenden 
kostenfreien Veranstaltungen ein:
	- Am Freitag, 12. Dezember, 19 Uhr, findet das Gespräch „Ökorassismus 
–  Wie Weiße unsere Welt zerstören“ im NS-Dokumentationszentrum, 
Max-Mannheimer-Platz 1, statt. Die Autorin Ciani-Sophia Hoeder spricht 
dabei mit Sarah Bergh-Bieling über ihr neues Buch „Ökorassismus“ und 
die Verflechtungen zwischen ökologischer Ungerechtigkeit und Rassis-

https://t1p.de/rkfa2
http://muenchen.de/bauzentrum
http://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum
http://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum
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mus. Eindrücklich zeigt Hoeder, warum Bambuszahnbürsten die Welt 
nicht retten und was hinter „grünen Nazis“ steckt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

	- Am Sonntag, 14. Dezember, startet um 13 Uhr ein Rundgang am Er-
innerungsort Neuaubing, Ehrenbürgstraße 9. Dort sind noch acht Ba-
racken eines ehemaligen NS-Zwangsarbeiterlagers erhalten. Während 
des Zweiten Weltkriegs waren hier bis 1.000 Zwangsarbeiter*innen 
aus unterschiedlichen Ländern untergebracht, die beim nahegelegenen 
Ausbesserungswerk der Reichsbahn eingesetzt waren. Nach 1945 ha-
ben vielfältige Nachnutzungen die Spuren der Vergangenheit teilweise 
überschrieben. Auch die Geschichte des Geländes in Neuaubing geriet 
in Vergessenheit. In den nächsten Jahren wird das Areal denkmalgerecht 
saniert und zu einem Erinnerungsort weiterentwickelt. In zwei Baracken 
wird eine Dependance des NS-Dokuzentrums eingerichtet. Der Rund-
gang über das Gelände zeigt die baulichen Spuren der Vergangenheit, 
erzählt die Geschichte des Ortes und der dort untergebrachten Zwangs-
arbeiter*innen und informiert über die Pläne zur Einrichtung eines Er-
innerungsortes. Eine Anmeldung ist notwendig unter www.nsdoku.de/
programm notwendig.

Weitere Infos unter www.nsdoku.de/programm. Informationen zur Barrie-
refreiheit unter www.nsdoku.de/barrierfreiheit.

Filmmuseum lädt ein zum Zuschauerkino
(8.12.2025) Im Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, findet am Don-
nerstag, 11. Dezember, 19 Uhr, wieder das Zuschauerkino statt. Der vom 
Münchner Filmzentrum e.V. (MFZ) organisierte Kurzfilmabend, der bereits 
im 25. Jahr stattfindet, bietet Filmbegeisterten die Gelegenheit, ihre bis zu 
zwölfminütigen Werke auf der Kinoleinwand zu präsentieren.
Das MFZ hat für den Filmabend insgesamt neun formal und thematisch 
ganz unterschiedliche Filme mit einer Gesamtlänge von 77 Minuten zu 
einem abwechslungsreichen Programm zusammengestellt. Die Filmema-
cher*innen sind anwesend und stellen ihren Film persönlich vor. Seit 2021 
findet das Zuschauerkino als Hybrid-Veranstaltung im Kino und auf der di-
gitalen Leinwand statt. Von 12. Dezember bis 6. Januar 2026 sind die Kurz-
filme unter https://vimeo.com/filmmuseummuenchen kostenfrei zu sehen.  
Weitere Infos unter www.muenchner-filmzentrum.de. Der Eintritt kostet 5 
Euro beziehungsweise 3 Euro bei Mitgliedschaft im MFZ. Der Kartenvor-
verkauf ist an der Abendkasse möglich. Es gibt keine Reservierungen. Das 
Kino des Filmmuseums ist rollstuhlgerecht zugänglich und mit einer Induk-
tionsschleife für Hörgeschädigte ausgestattet.

http://www.nsdoku.de/programm
http://www.nsdoku.de/programm
http://www.nsdoku.de/programm
http://www.nsdoku.de/barrierfreiheit
https://vimeo.com/filmmuseummuenchen
http:// www.muenchner-filmzentrum.de
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 8. Dezember 2025

Bezahlbaren Wohnraum im Neubauprojekt Theo-Prosel-Weg 11-13 /
Kathi-Kobus-Straße sicherstellen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lechner 
und Brigitte Wolf (Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 5.9.2025

Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur automatisierten Vorprü-
fung von Anträgen in der Stadtverwaltung
Anfrage Stadtrats-Mitglieder, Leo Agerer, Delija Balidemaj, Alexandra 
Gaßmann, Dr. Michael Haberland, Hans-Peter Mehling und Manuel Pretzl 
(Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER) vom 25.9.2025
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Bezahlbaren Wohnraum im Neubauprojekt Theo-Prosel-Weg 11-13 /
Kathi-Kobus-Straße sicherstellen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lechner 
und Brigitte Wolf (Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 5.9.2025

Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 5.9.2025 haben Sie gemäß § 22 GeschO folgenden An-
trag gestellt:

„Die Verwaltung wird beauftragt, beim Neubauprojekt Theo-Prosel-Weg/Ka-
thi-Kobus-Straße sicherzustellen, dass ein erheblicher Anteil der entstehen-
den Wohnungen als geförderter bzw. einkommensorientierter Wohnraum 
realisiert wird, die Flächenversiegelung gegenüber der aktuellen Planung 
weiter reduziert wird und mehr Grün- und Freiflächen geschaffen werden 
sowie ökologische Bauweisen (Holz-/Hybridbau, Photovoltaik, Regenwas-
sernutzung, Fassaden- und Dachbegrünung) verbindlich vorgesehen wer-
den.

Begründung
Schwabing-West ist der am dichtesten besiedelte Stadtbezirk Münchens 
und bereits heute stark versiegelt. Das geplante Neubauprojekt mit 159 
Wohnungen droht trotz Begrünungsmaßnahmen weitere Belastungen für 
Klima und Lebensqualität zu bringen. Zugleich ist die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum angesichts der Wohnungsnot dringend erforderlich, 
statt nur Eigentumswohnungen zu realisieren. Eigentumswohnungen bzw. 
möblierte Wohnungen mit einem hohen Mietpreis sind für die Menschen 
in unserer Stadt nicht bezahlbar.
Die Stadt muss daher aktiv eingreifen, um eine sozial gerechte und ökolo-
gisch verträgliche Lösung sicherzustellen, die Grünräume erhält und den 
Menschen im Viertel zugutekommt.“

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-
mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadt-
rat zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung, deren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 
GeschO dem Oberbürgermeister obliegt, weil es sich um einen Fall beste-
henden Baurechts bzw. um ein Bauvorhaben handelt. Eine beschlussmä-
ßige Behandlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht 
möglich.
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Zu Ihrem Antrag teilt Ihnen das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
Folgendes mit:

Am 19.12.2022 wurde der „Neubau einer Wohnanlage mit zweigeschossi-
ger Tiefgarage mit Mobilitätskonzept“ (Kathi-Kobus-Str. 22 + 24/Theo-Pro-
sel-Weg 11+13) genehmigt.

Hierzu wurde am 16.7.2025 ein Neuantrag eingereicht für den „Neubau ei-
ner Wohnanlage mit Tiefgarage, mit Mobilitätskonzept“, welcher ebenfalls 
in Kürze genehmigt wird.

Damit soll erst einmal der östliche Teil des großen Vorhabens realisiert wer-
den, bei Markterfolg soll der westliche Abschnitt folgen.
Die Änderung gegenüber dem bereits genehmigten Stand besteht vor 
allem in einer höheren Anzahl an (deutlich kleineren) Wohnungen. Die 
Baumasse ist nur wenig verändert bis auf Optimierungen der Staffeltiefen 
(anlässlich der Verringerung der Abstandsflächentiefen von 1,0 H auf 0,4 H 
durch die Novellierung der Bayerischen Bauordnung 2025) und ein zusätz-
liches Geschoss auf dem Verbindungsriegel. Auch dieses Vorhaben fügt 
sich vorbehaltlich einer genaueren Prüfung im Antragsverfahren voraus-
sichtlich in die sehr heterogene Umgebung mit vorhandenen Hochpunkten 
ein (siehe auch vorgenannte Ausführungen).

Zwangsläufig steigt dadurch der Flächenbedarf für die Tiefgarage(n), es 
bleiben nur geringe nicht unterbaute Anteile übrig. Auf der Tiefgaragen-
überdeckung mit 60 cm sind einige Baumpflanzungen vorgesehen. Die 
Dachflächen werden extensiv begrünt, ebenso teilweise die Wände. Die 
Freiflächengestaltung ist angemessen geplant; Photovoltaikanlagen sind 
stellenweise vorhanden. Die Anzahl der PKW-Stellplätze wird durch ein 
Mobilitätskonzept mit 0,5 Stpl./WE begrenzt.

Das Grundstück war allerdings seit den 50er Jahren gewerblich genutzt 
und voll versiegelt. Erst Mitte der 90er entstanden mit einem Neubau 
(Wohnen) im Ostteil des Grundstücks kleine Baumstandorte. An der Ka-
thi-Kobus-Straße stand ein 9-geschossiges Hotel. Mittlerweile ist die ge-
samte Fläche wieder geräumt.
Hier wird also kein Naturraum versiegelt, sondern Wohnraum auf ohnehin 
genutzten Flächen geschaffen. 

Da das Vorhaben im Wesentlichen bereits genehmigt ist und noch Bau-
rechtsreserven vorhanden sind, können auch baurechtlich keine Forderun-
gen nach Förderanteilen mehr gestellt werden. Im laufenden Bauantrags-
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verfahren liegen keine relevanten Befreiungen vor, die Voraussetzung für 
das Verlangen geförderten Wohnraum zu schaffen, sind.

Die Ermächtigung, die Aufstellung eines sektoralen Bebauungsplans zu 
beschließen, ist ausgelaufen. Mit Beschluss des Ausschusses für Stadtpla-
nung und Bauordnung vom 8.2.2023 (SB) zur Ablehnung eines Sektoralen 
Bebauungsplans (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V 08526) wurde zudem be-
reits festgestellt, dass das Risiko von Entschädigungsansprüchen wegen 
zu erwartender, nicht nur unwesentlicher Wertminderungen der betrof-
fenen Grundstücke das mögliche Ergebnis an geförderten Wohnungen 
überwiegt. Baurecht für Wohnen war im vorgesehenen Umgriff bereits in 
erheblichem Umfang durch Vorbescheide der vorangegangenen Jahre ge-
sichert. Die Anzahl der Wohnungen an sich hat für die planungsrechtliche 
Zulässigkeit keine Relevanz.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur automatisierten Vorprü-
fung von Anträgen in der Stadtverwaltung
Anfrage Stadtrats-Mitglieder, Leo Agerer, Delija Balidemaj, Alexandra 
Gaßmann, Dr. Michael Haberland, Hans-Peter Mehling und Manuel Pretzl 
(Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER) vom 25.9.2025

Antwort IT-Referentin Dr. Laura Dornheim:

In Ihrer Anfrage haben Sie folgenden Sachverhalt vorausgeschickt:

„In verschiedenen Branchen, wie z.B. bei Krankenkassen oder Unter-
nehmen der Privatwirtschaft, werden heute schon Kundenanträge und 
Leistungsansprüche mithilfe von KI-Anwendungen innerhalb weniger 
Sekunden automatisiert vorgeprüft und teils sogar sofort ausgezahlt. Die 
eingesetzten Systeme arbeiten modular, lassen sich durch ,Finetuning‘ für 
spezielle Aufgaben anpassen und ermöglichen eine abschließende Ent-
scheidung durch einen Sachbearbeiter (sog. ,Human in the Loop‘). 
Z.B. könnten Wohngeldanträge und Bürgerdaten ohne größeren Aufwand 
rechtskonform auf einem europäischen Server gespeichert und nach ent-
sprechendem ,Finetuning‘ mit einem modular zugeschalteten, auf unbe-
kannte Daten generalisierenden KI-Modell bearbeitet werden. 
Trotz des Bestehens eines eigenen KI-Kompetenzzentrums der Landes-
hauptstadt München gelingt es offenbar bislang nicht, eine vergleichbare 
Lösung für standardisierte Verwaltungsverfahren, wie beispielsweise bei 
Wohngeldanträgen, einzuführen, um Fachpersonal zu entlasten und Bear-
beitungszeiten zu verkürzen.“

Zu den im Einzelnen gestellten Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Frage 1: 
Aus welchen Gründen wird bislang keine KI-gestützte Vorprüfung von Bür-
gergeld- oder anderen standardisierten Anträgen in der Stadtverwaltung 
durchgeführt? 

Antwort:
Um KI-gestützte Prüfungen von Wohngeldanträgen zu evaluieren, wurde 
bereits Anfang des Jahres ein Pilotprojekt zwischen IT-Referat und Sozial-
referat gestartet. Dieses Projekt befindet sich in der Erprobungs- und Eva-
luierungsphase und zeigt erste positive Ergebnisse. Zusätzlich arbeitet das 
KI-Competence Center (KICC) mit dem KVR an einer KI-Lösung zur halb-
automatischen Beantwortung von Anfragen an die Führerscheinstelle, um 
Bearbeitungszeiten zu verkürzen und Mitarbeiter*innen zu entlasten. Die 
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Stadtverwaltung ist sich der technischen und rechtlichen Herausforderun-
gen bewusst und plant die Implementierung solcher Systeme sorgfältig, 
um die Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes und der KI-VO (Verord-
nung – EU – 2024/1689 [KI-Verordnung bzw. KI-VO oder auch AI Act]) zu 
gewährleisten. Trotz der angespannten Haushaltslage wird die Investition 
in die notwendige Infrastruktur wohlüberlegt angegangen. Die Fortschritte 
in den Pilotprojekten zeigen, dass die Landeshauptstadt München (LHM) 
auf dem richtigen Weg ist, um zukünftig weitere KI-Anwendungen zu inte-
grieren und den Bürgerservice zu verbessern.

Frage 2: 
Hat das KI-Kompetenzzentrum der LHM bereits entsprechende Projekte 
oder Pilotvorhaben in diesem Bereich initiiert oder schon umgesetzt? Falls 
ja, mit welchem Ergebnis?

Antwort:
Siehe Antwort zu Frage 1.

Frage 3: 
Wurden Best-Practice-Beispiele aus der Privatwirtschaft, z.B. von Kranken-
kassen oder Dienstleistern, bereits systematisch ausgewertet und auf ihre 
Übertragbarkeit auf die kommunale Verwaltung geprüft? Falls ja, mit wel-
chem Ergebnis? Falls nein, warum nicht? Ist eine entsprechende Analyse 
und Zusammenarbeit mit Krankenkassen oder Dienstleistern geplant? 

Antwort:
Die Abläufe in einer Stadtverwaltung sind komplexer und vielfältiger als in 
einer homogenen Struktur wie einer Krankenkasse. Dennoch wird die Prü-
fung von Formularen durch KI in verschiedenen Projekten bereits erfolg-
reich erprobt. Diese zukunftsweisenden Ansätze werden genutzt, um die 
Effizienz und Servicequalität in der Verwaltung zu steigern. Das IT-Referat 
und das KI-Kompetenzzentrum der LHM stehen in regem Austausch mit 
zahlreichen Akteuren aus anderen Kommunen, der Wissenschaft und der 
Wirtschaft, um aktuelle Technologien und innovative KI-Projekte frühzeitig 
zu erkennen. Hierbei werden auch Best-Practice-Beispiele aus der Privat-
wirtschaft auf deren Übertragbarkeit auf die kommunale Verwaltung ge-
prüft. 

Frage 4:
Warum schaffen es Unternehmen und Krankenkassen, rechtssichere Sy-
steme für vergleichbare Vorgängen zu implementieren, die LHM jedoch 
nicht? Wo „drückt der Schuh“? 
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Antwort:
Die Implementierung rechtssicherer Systeme in Unternehmen und Kran-
kenkassen erfolgt oft unter anderen Rahmenbedingungen. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die LHM durch finanzielle, personelle, 
rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen in der Umsetzung 
eingeschränkt ist.

Frage 5:
Inwiefern sieht die Stadtverwaltung rechtliche Hürden für den Einsatz von 
KI bei der Antragsbearbeitung und wie könnten diese ggf. überwunden 
werden?

Antwort:
Eine abschließende Antwort ist auf Grund der Vielfalt der durch die 
Mitarbeiter*innen in den Referaten und Eigenbetrieben der LHM zu bear-
beitenden Sachverhalte und Anträge und die entsprechenden spezialge-
setzlichen Regelungen nicht möglich.

Sehr regelmäßig werden in den betroffenen Konstellationen jedoch die 
Vorgaben der KI-VO und der DS-GVO (Verordnung – EU – 2016/679 [Daten-
schutz-Grundverordnung bzw. DS-GVO]) zu betrachten sein.

Soweit die KI-VO explizite Verbote enthält (Artikel 5), kommt ein entspre-
chender Einsatz auch bei der LHM nicht in Betracht. Im Übrigen muss der 
durch die KI-VO vorgegebene Katalog an Anforderungen und Rahmenbe-
dingungen beachtet und abgearbeitet werden.

Nachdem in der angefragten Konstellation sehr regelmäßig personen-
bezogene Daten verarbeitet werden dürften, wird man die Vorgaben der 
DS-GVO nahezu immer beachten müssen. Hierbei wird häufig die Rege-
lung des Artikel 22 DS-GVO (Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 
einschließlich Profiling) im Fokus stehen. Insoweit werden vorbereitende 
Maßnahmen regelmäßig eher zulässig sein als tatsächliche Entscheidun-
gen, wobei auch diese im Einzelfall zulässig sein können.

Frage 6: 
Welche Kosten und welcher Zeitaufwand wären zu erwarten, um eine KI-
gestützte Vorprüfung mit abschließender menschlicher Entscheidung („Hu-
man in the Loop“) in ausgewählten Bereichen zu implementieren? Wie 
viele Kosten könnten nach einer entsprechenden Investition voraussichtlich 
gespart werden? Sind der OB und die Verwaltung gewillt, Investitionsko-
sten trotz angespannter Haushaltslage, ohne große bürokratische Verfah-
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ren einfach mal zu genehmigen, wenn das Einsparpotenzial voraussichtlich 
immens ist und die Mitarbeiter unverzüglich entlastet werden könnten? 

Antwort:
Die Implementierung einer KI-gestützten Vorprüfung mit menschlicher 
Entscheidung („Human in the Loop“) erfordert signifikante Kosten und 
Zeitaufwand, insbesondere für die Integration in bestehende Systeme. 
Die jährlichen Betriebskosten, wie etwa bei der Wohngeld-Lösung, sind 
im sechsstelligen Bereich angesiedelt. Der Aufwand für Schulungen, An-
passungen der Arbeitsabläufe und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben 
z.B. der KI-VO ist ebenfalls erheblich. Obwohl langfristig Einsparpotenziale 
und Effizienzgewinne zu erwarten sind, wird die sofortige Entlastung der 
Mitarbeiter*innen nicht umgehend realisierbar sein. In Anbetracht der 
angespannten Haushaltslage ist es jedoch aus Sicht des IT-Referats sehr 
wünschenswert, innovative Digitalisierungslösungen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln zu unterstützen, sofern das Einsparpotenzial und die 
Entlastung der Mitarbeiter*innen klar kommuniziert werden.

Frage 7: 
Wurde geprüft, ob ein Einsatz zunächst als Pilotprojekt, z.B. im Sozialrefe-
rat, mit enger Begleitung möglich wäre, um Effizienzgewinne und Quali-
tätsverbesserungen messbar zu machen?

Antwort:
Es wurde geprüft, ob ein initialer Einsatz als Pilotprojekt, beispielsweise 
im Sozialreferat, in enger Begleitung durch das IT-Referat realisiert werden 
kann, um Effizienzgewinne und Qualitätsverbesserungen messbar zu ma-
chen. Momentan erfolgt eine detaillierte Evaluation bezüglich der Imple-
mentierung eines KI-Pilotprojekts zur Bearbeitung von Wohngeldanträgen 
im Sozialreferat. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Abläufe innerhalb der 
Antragstellung zu optimieren und durch den Einsatz künstlicher Intelligenz 
sowohl die Bearbeitungszeiten zu verkürzen als auch die Genauigkeit der 
Entscheidungen zu erhöhen. Eine enge Begleitung während der Pilotphase 
soll sicherstellen, dass mögliche Herausforderungen frühzeitig identifiziert 
und adressiert werden können.

Frage 8:
Wie wird sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den 
Einsatz solcher Systeme nicht ersetzt, sondern für komplexere Aufgaben 
eingesetzt werden, bei denen menschliches Ermessen erforderlich ist? 
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Antwort:
Die Implementierung neuer KI-Anwendungen erfolgt stets in enger Ab-
stimmung mit den jeweiligen Fachbereichen sowie den zuständigen Perso-
nalratsgremien.
Die LHM ist eine soziale und verlässliche Arbeitgeberin, die großen Wert 
auf die Entwicklung und Unterstützung ihrer Mitarbeiter*innen legt. Um 
dies zu gewährleisten, wurden in der „Digital Charta“ Maßnahmen verein-
bart, die im Bedarfsfall die Weiterbeschäftigung und gezielte Qualifizierung 
der Beschäftigten absichern. Darüber hinaus hat sich die LHM selbst ver-
pflichtet, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Ein zentrales 
Anliegen ist es, bestehende Fachkräfte optimal einzusetzen und gezielt 
fehlende Kapazitäten auszugleichen, anstatt Personal abzubauen. Eine, wie 
vom Gesamtpersonalrat bereits seit längerer Zeit geforderte, Vereinbarung 
verbindlicher Regelungen würde in diesem Kontext zusätzliche Sicherheit 
bieten.
Die enge Zusammenarbeit aller Akteure ist in diesem Zusammenhang von 
besonderer Bedeutung, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung 
eines positiven und zukunftsorientierten Arbeitsumfelds leistet.

Frage 9:
Wie profitiert die LHM aus Erkenntnissen anderer Kommunen, die ver-
gleichbare KI bereits erfolgreich im täglichen Einsatz haben? Welche Er-
kenntnisse können übernommen werden? 

Antwort:
Die LHM profitiert erheblich von den Erkenntnissen anderer Kommunen, 
die vergleichbare KI-Anwendungen erfolgreich nutzen. Im Wohngeldprojekt 
fand ein intensiver Austausch mit Stuttgart und Nürnberg statt, die bereits 
das entsprechende Produkt implementiert hatten. Diese Zusammenarbeit 
ermöglicht den Zugriff auf deren Erfahrungen und Best Practices. Zusätz-
lich haben Veranstaltungen wie der von RIT und RAW organisierte City 
Demo Day zum Thema KI sowie Kontakte zu anderen Kommunen und öf-
fentlichen Einrichtungen wertvolle Erkenntnisse geliefert, die in die laufen-
den Projekte einfließen.
Eine nicht abschließende Liste in Austauschgespräche zum Thema KI in-
volvierte öffentliche Einrichtungen umfasst unter anderem die Stadtwerke 
München (SWM), das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
(STMFH), das ITZ Bund, Byte, die Region Hannover, Inno-Lab_bw (F13, PD 
- Berater der öffentlichen Hand GmbH), CityLab Berlin, IT.NRW sowie das 
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Tourismus.







Stadtratsfraktion  

Die Linke / Die PARTEI 

dielinke-diepartei@muenchen.de 

Telefon: 089/233-25 235 

Rathaus, 80331 München 

Statt Arbeitszeiten immer weiter auszudehnen, braucht München Maßnahmen zur Stärkung der 
Beschäftigtenrechte, zur Verbesserung der Arbeitsqualität und zur Unterstützung des kleinteiligen, 
lokalen Handels. 
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Initiative:  
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An den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Herrn Dieter Reiter 
Rathaus, Marienplatz 8 
80331 München 
 München, 08.12.2025 
 
 
Antrag: Dauerhaft bezahlbarer Wohnraum – Einführung eines neuen Modells der 
Sozialgerechten Bodennutzung (‚SoBoN 2026‘): Verpflichtende Übertragung von 50 % 
der Grundstücke zum unbeeinflussten Bodenwert an die Landeshauptstadt München 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine neue Fassung der Sozialgerechten Bodennutzung 
(„SoBoN 2026“) zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Kernbestandteile sollen insbesondere sein: 
 
1. Verpflichtende Übertragung von 50 % der Grundstücke im Geltungsbereich eines 

neuen oder geänderten Bebauungsplans an die Landeshauptstadt München. 
o Die Übertragung erfolgt unentgeltlich, bzw. gegen Zahlung des unbeeinflussten 

Bodenwerts (Bodenwert ohne Planungsgewinne), der vor Einleitung der 
Bauleitplanung bestand. 

2. Die übertragenen Grundstücke sind dauerhaft dem Gemeinwohl zu widmen, 
insbesondere durch: 

o Erbbaurechtsvergabe an Genossenschaften, Baugemeinschaften, 
gemeinwohlorientierte Bauträger oder städtische Wohnungsbaugesellschaften, 

o dauerhafte Bindungen im geförderten und preisgebundenen Mietwohnungsbau, 
o konsequente Sicherung sozial gemischter Quartiere. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, das neue Modell in alle künftigen städtebaulichen 
Verträge zu integrieren und es als verbindliche Voraussetzung für jede planungsbedingte 
Bodenwertsteigerung festzulegen. 

4. Die Verwaltung legt dar, wie die neue SoBoN 2026 eine Vereinfachung interner 
Abläufe, klare Standards und eine Reduktion planungsrechtlicher 
Einzelfallverhandlungen ermöglichen kann. 

 

Begründung 
 
Die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) ist seit Jahrzehnten ein wesentliches Instrument 
der Münchner Stadtentwicklung. Die aktuelle Fassung (SoBoN 2021) bewirkt jedoch 
weiterhin hohe Transaktionskosten, komplexe Einzelverhandlungen und unklare 
Umsetzungspflichten. Gleichzeitig bleibt der Anteil dauerhaft gesicherten kommunalen 
Bodens trotz großer politischer Anstrengungen zu niedrig. 
 
1. Planungsvorteile für die Stadt: klare Regeln statt Einzelfallverhandlungen 

 
Die bisherige SoBoN führt zu vielen fallbezogenen Einigungen, unterschiedlichen Gutachten, 
variierenden Kostenbeiträgen und langwierigen Vertragsverhandlungen. 
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Eine verpflichtende Grundstücksübertragung schafft hingegen: 
▪ klare, standardisierte Abläufe für Verwaltung, Eigentümer und Investoren 
▪ kalkulierbare Rahmenbedingungen ohne nachgelagerte Debatten 
▪ deutliche Entlastung der Referate für Planung, Bauordnung, Recht und 

Kommunalreferat 
▪ die Möglichkeit, städtische Entwicklungsziele direkt umzusetzen, statt über komplizierte 

Verträge indirekt zu steuern. 
Für die Verwaltung bedeutet dies eine massive Vereinfachung: 
Statt komplexer Kosten- und Flächenäquivalenzrechnungen („Wer baut wie viel geförderten 
Wohnraum?“) wird ein klarer Mechanismus angewendet: Die Stadt erhält die Hälfte des 
Bodens – und entscheidet darüber souverän. 
 
2. Stärkung der kommunalen Bodenpolitik 
 
Der kommunale Bodenanteil in München ist seit Jahrzehnten rückläufig.  
Der Antrag bewirkt: 
▪ eine substanzielle Vergrößerung des städtischen Erbbau-Portfolios, 
▪ weniger Abhängigkeit von Investorenmodellen, 
▪ langfristige Mietpreisstabilität, 
▪ einen nachhaltigeren Umgang mit Boden als knappem Gut. 

 
Damit wird München in die Lage versetzt, über Generationen hinweg Planungshoheit und 
Mietpreissteuerung zu sichern. 
 
3. Dauerhaft bezahlbarer Wohnraum 
 
Die Neubaupreise privater Bauträger liegen weit über dem, was Münchner 
Durchschnittshaushalte leisten können. Durch die Grundstücksübertragung kann die Stadt: 
▪ dauerhaft gebundene Wohnungen in hohem Umfang realisieren, 
▪ Genossenschaften systematisch stärken, 
▪ Segregation entgegenwirken und 
▪ Quartiere mit stabiler sozialer Mischung entwickeln. 

 
4. Reduktion von Spekulation 
 
Planungsgewinne sind der zentrale Treiber für Bodenspekulation. 
Eine SoBoN, die 50 % der Grundstücke zum unbeeinflussten Bodenwert übernimmt, 
entzieht: 
▪ spekulativen Erwartungen die Grundlage 
▪ kurzfristigen Weiterverkäufen den Anreiz 
▪ überzogenen Renditeerwartungen die Basis. 

 
5. Bessere Umsetzbarkeit für Bauträger und Eigentümer 
 
Auch für private Akteure entsteht mehr Sicherheit: 
▪ Das Modell ist klar, berechenbar und einheitlich. 
▪ Die Kostenstrukturen sind transparenter als in der bisherigen SoBoN. 
▪ Eigentümer wissen von Beginn an, welche Verpflichtungen gelten. 
 
Das fördert Akzeptanz und reduziert Konflikte im Planungsprozess. 
 
Mit der SoBoN 2026 setzt die Landeshauptstadt München ein kraftvolles Signal: 
Bodenpolitik ist Sozialpolitik. Indem die Stadt wieder selbst Eigentümerin von 
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Grundstücken wird, schafft sie die Voraussetzung für langfristig bezahlbaren Wohnraum, 
stabile Quartiere und eine effiziente Verwaltung. 
 
Derartige Modelle gibt es u.a. in der Gemeinde Seeshaupt. 
 
Die München-Liste beantragt daher die Einführung der beschriebenen neuen SoBoN-
Regelung. 
 
 

 
Initiative: Dirk Höpner (Stadtrat München-Liste) 
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Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Pressemitteilungen liegt 
jeweils bei der Beteiligungsgesellschaft, die sie herausgibt. 

Pressemitteilungen städtischer 
Beteiligungsgesellschaften 
Montag, 8. Dezember 2025 

 
 

Fahrplanwechsel bei der MVG am Sonntag, 14. Dezember 2025 
Pressemitteilung MVG 

 
„Deutschland – Land der Ideen“: MVHS-Projekt „mona lea“ als  
Vorbild für gelungene Integration am Arbeitsplatz ausgezeichnet 
Pressemitteilung Münchner Volkshochschule GmbH 
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„Deutschland – Land der Ideen“: MVHS-Projekt „mona lea“ als Vorbild für 
gelungene Integration am Arbeitsplatz ausgezeichnet 

Bei einer Feier am 3. Dezember in Berlin wurde das Projekt „mona lea“ der Münchner Volkshochschule im 

Rahmen der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet. mona lea ist Preisträgerin im 

Wettbewerb „Zusammen wachsen: Gute Ideen für Integration am Arbeitsmarkt“. 

Der Wettbewerb „Zusammen wachsen: Gute Ideen für Integration am Arbeitsmarkt“ würdigt 

herausragende Initiativen für die Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte in Deutschland. 50 

Projekte, darunter mona lea, haben sich unter mehr als 250 Einreichungen durchgesetzt. 

Ausgezeichnet werden Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Bildungseinrichtungen sowie 

zivilgesellschaftliche Initiativen, die in Deutschland innovative Wege der Integration am Arbeitsmarkt 

beschreiten und dazu beitragen, die Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte erfolgreich 

voranzubringen. „Deutschland – Land der Ideen“ ist die gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung 

und der deutschen Industrie, vertreten durch den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). 
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mona lea: „Ein kleiner Ort, an dem die ganze Welt zusammen kommt“ 

Verena Dietl, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der 

Münchner Volkshochschule: „München ist stolz auf das Projekt mona lea der MVHS. Gut ein Drittel der 

Münchner*innen haben Migrationserfahrung und das macht München zu einem Vorzeigebeispiel für eine 

erfolgreiche multikulturelle Gesellschaft. Dass Neumünchner*innen gut ankommen und ihren Weg in Arbeit 

und Teilhabe finden, ist nicht zuletzt das Verdienst von Projekten wie mona lea.“ 

„mona lea ist Best Practice im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt der MVHS-Managementdirektor 

Dr. Martin Ecker. „Die langjährig hohe Erfolgsquote und die große Unterstützung der Landeshauptstadt 

München sind Belege für seine Wirksamkeit.“ 

MVHS-Programmdirektorin Marina May: „mona lea ist das beste Beispiel dafür, was die Münchner 

Volkshochschule für die Stadtgesellschaft leistet. Die MVHS ist offen für alle und bietet Bildung für alle – für 

verschiedene Bedürfnisse, für alle Lebenslagen, Bildungsvoraussetzungen und für die Integration.“ 

Dr. Elisabetta Terrasi-Haufe, Projektleitung mona lea: „Genauso wie Demokratie und Menschenrechte 

findet Integration an den kleinen Orten statt. mona lea ist ein kleiner Ort, an dem die ganze Welt 

zusammenkommt, um miteinander und voneinander zu lernen.“ 

Ulrich Kober, Director Programm „Demokratie und Zusammenhalt“, Bertelsmann Stiftung: 

„Arbeitsmarktintegration ist der Schlüssel zur Teilhabe von Zugewanderten – und zur Akzeptanz von 

Migration in der Aufnahmegesellschaft. Wo Zugewanderte und Einheimische Kolleg*innen sind, entsteht 

gelebte Einwanderungsgesellschaft.“ 

Der Wettbewerb „Zusammen wachsen: Gute Ideen für Integration am Arbeitsmarkt“ ist ein Projekt der 

Initiative „Deutschland – Land der Ideen“, ermöglicht durch die Bertelsmann Stiftung, den Bundesverband 

der Deutschen Industrie (BDI) und die Stiftung Mercator. Weitere Informationen zu den Preisträger*innen 

und ihren Projekten finden sich auf der Website www.integration-am-arbeitsmarkt.de. 

mona lea: Hintergrund 

Bilder aus der Arbeit von mona lea sehen Sie hier im Video (viereinhalb Minuten): 

   mona lea – Qualifizierung für Migrantinnen 

mona lea ist eine Maßnahme zur beruflichen und sprachlichen Qualifizierung für Migrantinnen, gefördert 

aus Mitteln des Sozialreferats der Landeshauptstadt München und Eigenmitteln der Münchner 

Volkshochschule GmbH. Sie gehört zum Verbundprojekt Perspektive Arbeit (VPA) und wird durch das 

http://www.integration-am-arbeitsmarkt.de/
https://www.youtube.com/watch?v=T7XRg9SihyA
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Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert (weitere Informationen hierzu 

unter www.muenchen.de/mbq). 

Seit 18 Jahren qualifizieren sich Frauen mit Migrationshintergrund bei mona lea durch den Besuch von 

Qualifizierungsbausteinen in den Bereichen „Büromanagement“, „Gesundheits- und Krankenpflege“, 

„Empfang“, „Verkauf“ oder „Kinderpflege“, um anschließend den Einstieg in Arbeit oder Ausbildung zu 

wagen. Bislang konnten über 1.600 Migrantinnen mona lea absolvieren. Davon haben über 90 Prozent ein 

berufliches Zertifikat erworben und ein Deutsch-Zertifikat auf dem Niveau B1, B2 oder C1. Jedes  

Jahr können ca. 50 Prozent direkt nach der Maßnahme in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden. Ein 

halbes Jahr, nachdem sie die Maßnahme abgeschlossen haben, sind über 45 Prozent der Migrantinnen in 

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 30 Prozent in Ausbildung. Über 100 Migrantinnen 

lernen im aktuellen Jahrgang. 

Eine Erfolgsgeschichte für München 

Ziel von mona lea ist es, Migrantinnen eine Chance zu bieten, sich jenseits des Niedriglohnsektors 

nachhaltig auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren und ihren Lebensunterhalt langfristig selbstständig zu 

bestreiten. Dies soll über einen direkten Einstieg erfolgen oder durch die Aufnahme einer Ausbildung, um 

später als Fachkraft zum Beispiel in der Pflege oder Kinderpflege eine Tätigkeit auszuüben. 

Bei mona lea wird gemeinschaftlich eine vielfältige, demokratische Stadtgesellschaft gestaltet. Ziel ist 

gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben. Demokratisches und erfolgreiches 

Miteinander leben von Austausch, Offenheit und Mut. Diskriminierung und Ausgrenzung gehören nicht 

dazu. 

 

mona lea auf einen Blick 

Inhalte Qualifizierungsbausteine in den Berufsfeldern Büromanagement, Gesundheits- 

und Krankenpflege, Verkauf, Empfang sowie Kinderpflege, Deutsch für den 

Arbeitsplatz, intensiver Deutschunterricht und Vorbereitung auf die Goethe-

Zertifikatsprüfungen B1, B2 und C1. 

Aktuelle 

Videodokumentation 

   mona lea – Qualifizierung für Migrantinnen 

(https://www.youtube.com/watch?v=T7XRg9SihyA) 

http://www.muenchen.de/mbq
https://www.youtube.com/watch?v=T7XRg9SihyA
https://www.youtube.com/watch?v=T7XRg9SihyA
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Plätze 100 Teilnehmerinnen und 22 Kinder im hauseigenen Kinderhaus 

Dauer 46 Wochen Qualifizierung (5 Wochen Ferien), 6 Wochen Praktikum, 12 Wochen 

Nachbetreuung 

Unterrichtszeiten Montag bis Donnerstag: 8:30-14:30 Uhr, Freitag: 8:30-12:30 Uhr 

 

Kennzahlen 

Anzahl Teilnehmerinnen seit 2008 1.476 

Herkunftsländer In jedem Lehrgang 45 bis 50 unterschiedliche 

Herkunftsländer 

Durchschnittlicher Anteil an erworbenen beruflichen 

Zertifikaten pro Lehrgang  

92% 

Durchschnittlicher Anteil an erworbenen 

Deutschzertifikaten pro Lehrgang 

94% 

Durchschnittlicher Anteil an erworbenen Zertifikaten 

in Deutsch für den Beruf pro Lehrgang 

95% 

Durchschnittliche Vermittlung am Ende der 

Qualifizierung pro Lehrgang 

45-50% 

Durchschnittliche Vermittlung pro Lehrgang ein 

halbes Jahr nach Qualifizierungsende 

70-80% 

 
 

 
Über Ihre Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie unter 

https://www.picdrop.com/landderideen/Zusammen.wachsen 

Bei Fragen kontaktieren Sie gern: 
 
 

∙ Dr. Elisabetta Terrasi-Haufe, Leitung mona lea 
Tel. (089) 48006-6780, elisabetta.terrasi-haufe@mvhs.de  

∙ Martin Jost, Pressestelle 
Tel. (089) 4 80 06-6192, martin.jost@mvhs.de 
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